
198 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen oes N ationalrates (V. G.P. ). 

Bericht 

des Ausschusses für Vermögenssicherung 

über den Antrag der Abgeordneten Alten
burger, Grubhofer, Dr. Maleta, 'Dengier und 
Genossen (33/A) über ein Bundesgesetz, be
treffend die Verstaatlichung und Sozialisie
rung von Unternehmungen (VerstaatIichungs-

und Sozialisierungsgesetz). 

Dem Ausschuß für Vermägenssicherung und 
Wirtschaftsplanunlg lag ein Initiativlantrag üher 
die Verstaatlichung und ein Initiati'Vlantl1ag ülber 
die VersMatlichullJg und Sozi,alisierung zur Be
ratuilig vor. Die Beratungen des Aussdmsses haben 
dazu geführt, -daß eine gmndsätzliche Einrgung 
dahingeihellJd erzielt wurde, daß· dem Hohen 
HalUS ein Bundesgesetz übe,r die Verstaatlichung 
und ein Bundesgeset-z ülber dile Werksgenossen
.scha:ft vongelegt wenden 6011. In diesem Sinn hat_ 
der Ausschuß für Vermögenssicherung den vor
liegenden Antr,a;geines Bundesgesetzes üher die 
WiNi~S1genossenschaft in Beratung gezogen und 
nach durchgeführten Barteien'Verhandlungen in 
seiner Sitzung am 15. Juli einel). einstimmigen 
Beschluß ;gdaßt. 
abwoh~eine einheitliche AUif~assung dar

über vorliegt, ·daß die Trennung des arlbei
t,enden Menschen vom Prolduktionsmittel eine 
Hauptursache sozialer Ungerechtigkeit -darstellt, 
ist es durch die grundsätzliche Einstellung der 
politischen Parteien 'begründet, d.aß sie sich zur 
U mfo11111ullJg ,der gegenwärtigen Gerellschafts
und Wirtschalftsol1dnung verschiedene Ziele stel
len. Es ist ein Er1folg Idemokr-atischer Zusammen
arlbeit, daß es im Wege von P,arteierrverhallJd
lungen gelungen ist, im Sinne deli vorliegeIlIden 
Gesetzent'Wurifes einen Ver",uch zu unternehmen, 
Produktionsmittel und arlbeitende. Men'schen zu 
verhrnlden, um ·zu einer gerechten Eig'entums
bil:dung zu kommen. 

Das B1un:desgesetz Ü1ber -die Wel1ks·genossen
schaft (W1erksgenossenschaft!lgesetz) steHt im 

§ 1, Punkt 1, f-est, daß ein Teil des Gesell
schaftskapit1als (KJapitalsanteil) der IbundeseiKenen 
Un te rn e!ünu ng'en , deren Betr-ieh ,arbeitsi-ntensiv 

. ist und keinen Monopolcharakter hat, der Werks
genossen~chaJftder Belegschaft zu w~dmen ist. 

Punkt 2 legt fest, daß di~ Bildung einer sol
chen Werlksgenossenschalft auch in jenen Unter
nelhmungen durchzUiführen ist, ,an denen die Re
publik österr'eich beteiligt ersch·eint. 

Im Punkt- 3 wird aU.\1gesprochen, daß das 
BUl1idesminilSterium für, Vermö,gemsicherung und 
Winschaftsplanung mit Zustimmung .desHaupit
ausschusses Cles Nationalrates nach Anhörung der 
zuständigen K.ammern für Handel, Gewerlbe, In
,dustrie, Geld- und Kreditwesen sowie der zu
stän-digen

o 
Arheiterk-ammer durch Veror1ooung 

jene Unternehmungen festsetzt, bei denen eine 
Wer~sgenoss.enschaft zu 'bit,den ist, und in einem 
solchen. Falle amh die Höhe des Kapit,alanteiles 
bestimmt .sowie den KJaufpreis. Es ist in Punkt 3 
festgelegt, idaß der Kapitalanteili nicht die Hälfte 
-des Gesellschalftskapitals, bezielhung'Sweise der Be
teil~gung erreichen dartf. 

Der § 2 stellt im Punkt 1 fest, daß die Wel"ks
geno~'enschalft Recht'spersönlichkeit . hat, Uin1d 
spricht \ . 

im Punkt 2 ,aus, d.aß jeder Dienstnehmer nach 
einjähriger Dauer seines Dienstverhältnisses Mit~ 
glied der Genossenschaft ist. Damit soll zum Aus
druck gebracht werden, daß im Wesen nur der 
regelmäßig beschäftigte Dienstnehmer Mitglied 
der Genoss-enschaft werden kann und daß die 
Genossenschaftsmitglieder zu einer festen Bin
dung an -den Betri:Jb gebracht werden sollen. 

Punkt 3 legt fest, daß jeder Genossenschafter 
nur einen Geschäft:sarrtdl besitzen kann, der im 
Sinne des Punkt 4 weder veräußert noch be
lastet werden kann. 

Der Punkt 5 spricht aus, daß die Mitglied
schaft bei Beendigung des Dienstverhältnisses er
lischt. 

In PUnkt 6 ist vorgesehen, daß die näheren 
Vorschriften über die Wer,ksgenossenschaft, ins
besondere über die Errichtu'ng, Organisation, 
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Tätigkeit und Auflösung, das Rechtsverhältnis 
der Mitglieder, die Beschränkung der Haftung 
der Genossenschafter auf ihren Geschäftsanteil 
und die überwachung durch das Bundesmini
ste6um für Vermögenssicherung und Wirt
schaft.spl,anung ills AU1fsichtJsbehövde, durch Ver
ordnung erlass-en werden. 

Damit erscheinen die entsprechenden Maß
nahmen getroffen, daß die Weriksgenossenschaf
ten -einheitlich ausgerichtet und Einseitigkeiten 
vermieden werden. 

,Der § 3, Abs. (1), spricht aus, daß der Werks
genossenschaft jener Reingewinn zufällt, der auf 
dem ihrgewidmeren Kapitalanteiles von der Un
ternehmung nach Errichtung ,der Genossenschaft 
ausgeschüttet wird. Hievon ist in der Regel die 
Hälfte· zur Zahlung des Kau:fpreis-es für ,den Ka
pitalanteiles zu verwenden, welcher Betrag nach 
KOpifteilen auf die GenossenSchaher aufzuteilen 
und auf i,hre Einlagen zu verrechn-en ist. Von 
dieser Regel kann abgegangen werden, wenn es 
sich als notwendig oder riützlich erweisen sollte, 
der Genossensch'aft die Bildung eines kLeinen_ 
Res-ervefondszu ermöglichen. Auf diese Weise 
wird es der Genossenschaft möglich, den vor
erst über den Weg der Widmung in ihre Hand 
gelangten Kapitalanteil nach und nach ZlUer
werben und dadurch den Genossenschafter in
direlh zum persönlichen Mitbesitzer an diesem 
K~pitalanteil zu machen. 

Punkt 2 stellt fest, daß der Rest des Rein
gewinnes nach Deckung der Aurfwendüngen der 
Genossensch'aft und Bildung angemessener\ Rück
lagen nach KopfteiIen an die Mitglieder aus-
zuschütten ist. ' 

Der § 4 Ibind-et die Genossenschaft an die Zu
stimmung -des Bundesministeriums für Ver
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung 1m 
Falle von Veräußerung und Belastung des 
l{Iapitalanteiles und spricht f.erner -aus, daß, falls 

Altenburger, 
Berichterstatter. 

\ 

eine solche Veräußerung nicht an den Staat oder 
bundeseigene Gesellschaften und die. Bela'stung 
nicht Zu dessen Gunsten erfolgen, auch die Zu
stimmung des Hauptausschusses des National
!"ates ertorderlich ist. 

Damit ist eine' Gewähr gegeben, daß die_ 
Genossenschaft mit ihrem Kapitalanteil nicht 
frei verfügt oder Veräußerungen oder Bdastun
gen durchgeführt wel1den, die im Widerspruch
zum Sinn und Zweck dieses Gesetzes stehen. 

Der § 5 stellt fest, daß die v.ertretung des 
Kapitalanteiles durch die Genossenschaft selbst 
je zur Halft~dem Bundesministei-ium für Ver
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung und 
der Genossenschaft, nach der Erwerbung dieser 
aMein, zusteJht. 

Der § 6 spricht aus, daß die zur übertragung 
des Kapitalanteiles an die Werksgenossenschaft 
erforderlichen Rechtsgeschäfte, Schriften und 
Amtshandlungen Jeeiner öffentlichen AJbg alb e 
unterliegen uhddaß .nach 

Punkt 2 die auf den Kapitalanteil entfallenden 
Gewinnanteile für dj,e Körperschaftssteuer außer 
Ansarz bleiben. 

Nach dem § 7 ist mit der _ Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes das Bundesministerium für Ver
mögenssicherung . und Wirtschaftsplanung im 
Einv-ernehmen mit den beteiligten Bundesmini-
sterien betraut. -

Auf Grund der am 15. Juli 1946 gepflog,enen 
Beratung hat der Ausschuß für Vermögens
sicherung dem vorliegenden Antr,ag zur ErI,asrsung 
des Bun'desgesetz.es Üiber die Werlksgenossenschaf-
ten seine einstimmige Zustimmung gegeben '!.' 
und er st·eHt den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem angeßchlossenen Gesetzentwurf die 
verf.assungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 19. Juli 1946. 

Mayrhofer, 
Obmann. 
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die 
· Bundesgesetz vom 1946 über 

Werksgenossenschaften (Werksgenossen
schaftsgesetz). 

Der Nationa!lr,at' ha't beschlossen: 

§ 1. (1) lEin TeiI .des Gesellschalftskapitales 
(Kapitalanteil) der bunde,seigene'n Unternehmun
gen, deren Betrieb arlbeitsintensiv ist und keinen 
Monopdlchana!kter hat, ilSt einer Werk~genos
sensch:a,ft der 'Belegschaft zu w~dmen. 

(2) Das gleiche gilt ,für Unternehmungen, ,an 
denen die Repu1blik österreich heteiligt ist. 

(~) Das iBUI~desministerium für Vermögellis
sich'erung und Wirtschaftsplianung setzt mit Zu
stimmung delS Hauptaussch'Usses des National
rates nach Anlhörung der .zuständligen Kammern 
für Handel, Gewenbe, Industrie, Ge1d- und 
Kredit'Wesensowie der zu'stän,digen ArbeIter
kammern durch Verondnu~g ·die Unternehmun
gen, fest, bei denen eine Wer'ksgenossensch'alft 
zu biLden ist und bestimmt die Höhe des Ka
pitoalanteiles sowie den K,aufpreis. Der KJapinal
anteil darlf die Bäl,fte des GeseUschaiftskapita'ls 
(der Beteiligung) nicht erreichen. 

§. 2.(1) Die Wer:ksgenossenscha:ft hat Rechts
persönlichkeit. 

(2) Jeder Dienstnehmer ist nach einjähriger 
Dauer 'seines iDienstvel"hälJtnisses Mitglied der 
Genos'senschaJft. 

(3) Jeder Genossenschalfter k,artn nur einen Ge
schäJftsanteil besitzen. 

(4) Die Ge·schiliftsanteile können weder ver-
äußert noch belastet we1"den. ' 

(5) nie Miogliedschait erli~cht 'mit Beendigung 
des Dienstvenhä1tni~ses. 

(6) Die näheren V orschdften über die Werks
genossenschalft, ~ns1besondere ü1ber ilhre ErrIchtung, 
Organisation, TätiJgikeit und Auflooung, das 
Rechtsverhältnils der Mitglieder, Idi·e Beschrän
kung der Haftung der Genossenschafte,r auf 
~hren Geschäftsanteil und die überwachung durch 
.da·s Bundesministerium Hir Vermögemsicherung 
und Wirtschaiftsplanul'lJg ,als Aufsicht!>behlöride 
weriden durch Verondnung er\.assen. 

3 

§ 3. (1) Der Wenhgenossensch,aft fällt der 
Reillißewinn 'zu, der ,auf den. ihr ge'wildmeten 
Kapinalanteil von der Unternehmung nach Er
richtung der Genossenschlaift au!>geschüttet wird. 
Hievon ist in der Regel die HäMte zur Zahlung 
des Kaufpreises Hir den KapitalanteiI zu ver
wel1!den. Dieser Betrag ist nach Kopfteilen ,auf 
die Genossens·chafter· ,aulfozuteilen und ,auf ihre 
EinI.agen zu verrechnen. 

(2) Der Rest ·des Reingewinnes ist noach Deckung 
der Aufwendun,gen der Genossenschaft urud 
BiLdung angeme&sener RückLagen nach Kopf teilen 
an die Minglieder ,au,szuschütten. 

§ 4. (1) Di·eGehossenschaiftkann ~hren Kapital
anteil nur mit Zustimmung ·des Bundesministe
riums für Vermögenssicherung und Wirtsch,afts
planung veräußern oder Ibelasten. 

(2) Wenn die Veräußerung nicht ,an den Stoaat 
(an hundeseigene Gesellsch,aJften) und die :ae
lastung nicht zu de~sen Gunsten er.folgen, ist die 
Zustimmung ,des Haupt,ausschusses des National
r:ates erlfoI1de-rIich. 

§ 5. Die Vertretul1!g de·s Kapina1anoeiles in den 
Organen der Unternehmung steht his zur Er
w.~rbung des Kapitalanteiles durch die Genossen
schalft je zur Hätfte dem iBundesministerium für 
Vermögens.sicherung und Winschaft$pJ.anung 
und der Ge'llossCll'sch,aft, nach .der Erweribung 
dieser allein zu. 

§ 6. (1) Die zur übertragung des Kapit.a!l
anteiles an die Wel"k~genossenschaft el1fol"der
lichen RerunsgeschäJte, Schriften und Amt,shand
lungen unterliegen keiner öffentlichen Abgabe. 

(2) Die ,auf den K'a-pitalanteil entlfallenden 
Gewinnanteile 'bleilhen ~ür die Körpel'schai·ts
steuer ,außer Ans,atz. 

§ 7. Mit der Vol1zi-ehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Vermögen~siche
rung 'und WirtschaJtsplanung im Einvernehmen 
mit den beteiliogten Bundesministerien betl1aut. 
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